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FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 
Dezentraler Wahlvorstand 
des FB Veterinärmedizin 

 
 

- Bekanntmachung 12/23 - 
         Tag der Bekanntmachung: 28.11.2023 
        14163 Berlin (Düppel), Oertzenweg 19 b 
          (030) 8386 - 2556 
         
 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zu der 
Neuwahl der Mitglieder des Wahlgremiums für die Wahl der 

nebenberuflichen Frauenbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterin  

des Fachbereichs Veterinärmedizin  
der Freien Universität Berlin  

am 16. Januar 2024 
 
 

1. Mitgliedergruppe der Hochschullehrer/innen 
Da bis zum Ablauf der Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge (24. 
November 2023, 12 Uhr) beim Dezentralen Wahlvorstand in der o.g. 
Mitgliedergruppe keine Wahlvorschläge eingereicht worden sind, wird die 
vom Dezentralen Wahlvorstand am 08. November 2023 anberaumte 
Neuwahl für diese Mitgliedergruppe abgesetzt. Entsprechend § 49 Absatz 2 
des Berliner Hochschulgesetzes üben die in der letzten Wahl Gewählten 
(Wahl am 12. Januar 2010) ihr Amt weiter aus. 
 
Dr. PLENDL, Johanna  

 
2. Mitgliedergruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen 

Da bis zum Ablauf der Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge (24. 
November 2023, 12 Uhr) beim Dezentralen Wahlvorstand in der o.g. 
Mitgliedergruppe keine Wahlvorschläge eingereicht worden sind, wird die 
vom Dezentralen Wahlvorstand am 08. November 2023 anberaumte 
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Neuwahl für diese Mitgliedergruppe abgesetzt. Entsprechend § 49 Absatz 2 
des Berliner Hochschulgesetzes üben die in der letzten Wahl Gewählten 
(Wahl am 12. Januar 2010) ihr Amt weiter aus. 
 
BETHE, Astrid 

 
3. Mitgliedergruppe der Sonstigen Mitarbeiter/innen 

 
WEBER, Yvonne  
SONNENBURG, Bettina 
ANDERS, Beate 

 
 

4. Mitgliedergruppe der Student/innen/en und 
Doktorand/innen/en 
Da bis zum Ablauf der Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge (24. 
November 2023, 12 Uhr) beim Dezentralen Wahlvorstand in der o.g. 
Mitgliedergruppe keine Wahlvorschläge eingereicht worden sind, wird die 
vom Dezentralen Wahlvorstand am 08. November 2023 anberaumte 
Neuwahl für diese Mitgliedergruppe abgesetzt. Entsprechend § 49 Absatz 2 
des Berliner Hochschulgesetzes üben die in der letzten Wahl Gewählten 
(Wahl am 25. Januar 2022) ihr Amt weiter aus. 
 
BOHMANN, Pia 
NICODEMUS, Emilia Sophie 

 
 
 
Nach § 14 Abs. 4 FU-Wahlordnung kann jede Wahlberechtigte gegen die Entscheidung über die 
Zulässigkeit oder die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages innerhalb von drei Tagen nach der 
Bekanntmachung Einspruch einlegen. Die Frist läuft am letzten Tage, also am 01.12.2023 um 12:00 
Uhr ab. Über den Einspruch entscheidet der Dezentrale Wahlvorstand. Der Einspruch ist beim 
Dezentralen Wahlvorstand (Dr. G. Gölz, c/o Dekanat) schriftlich einzulegen und zu begründen. Soweit 
die im Einspruch behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind dem Einspruch bis zum Ablauf 
der o.g. Frist die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 
 
 
 
 
               
              gezeichnet 

Dr. Greta Gölz 
(Vorsitzende des Dezentralen Wahlvorstandes) 

 


